
meine StadtEnergie ist mehr als ein Stadtwerk. Hinter der meine StadtEnergie stehen zwei in der 
Region verwurzelte kommunale Energieversorger. Die Stadtwerke Weinheim sowie die Stadtwerke 
Schwetzingen haben sich zusammengeschlossen für eine gemeinsame Energieversorgung der 
Metropolregion Rhein-Neckar. 

Damit wir auch mit unserer Jahresverbrauchsabrechnung bei Ihnen punkten können, haben wir 
diese so gestaltet, dass Sie Ihnen schnell und einfach einen Überblick über Ihren Energieverbrauch, 
Ihre geleisteten Zahlungen sowie offenen Positionen oder Guthaben liefert.

Um alle Rechnungspositionen im Detail zu verstehen und offene Fragen zu beantworten, helfen 
Ihnen die folgenden Informationen.

Bereits heute setzen wir uns auf unterschiedlichste Art für den Klimaschutz ein – aus Überzeugung. 
Wir wollen noch mehr dazu beitragen, die Klimaerwärmung zu begrenzen, um Ihre und unsere 
Lebensqualität hier in der Region zu erhalten. Machen Sie mit! 

Weniger Papier, kein Strom für Drucker, Falz- oder Frankiermaschinen, weniger Energie für den 
Transport. Das erspart der Umwelt eine Menge an klimaschädlichen CO2 und zudem werden 
Ressourcen geschont. 

Unser Service: Sie können Ihre Verbrauchsabrechnungen künftig auch digital erhalten

- Unverschlüsselt per E-Mail
- Im passwortgeschützten Bereich des Kundenportals (Registrierung notwendig). Sie werden 

per E-Mail informiert, sobald eine neue Verbrauchsabrechnung bereit steht.

Jetzt umstellen unter www.meinestadtenergie.de/digitalerechnung

Rechnung künftig auch digital

Strom und Gas mit Stadtwerke Service

Verbrauchsabrechnung
Mehr Transparenz für Ihre Gasrechnung 

> weil es zu mir passt
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1 Kundennummer:

Mit der Kundennummer können wir Sie 
eindeutig identifizieren.  Geben Sie diese bitte 
immer bei der Kommunikation mit uns an. 
Vielen Dank!

2 Verbrauchsstelle:

Hier versorgen wir Sie sicher und zuverlässig 
mit Gas.

3 Abrechnungszeitraum:

Der Abrechnungszeitraum beginnt am 
Folgetag der letzten Abrechnung und endet 
mit der zuletzt durchgeführten Ablesung.

4 Aktueller Verbrauch:

Hier werden die aktuellen Verbrauchswerte 
angezeigt. Ihren Verbrauch können Sie ab Seite 
3 der Abrechnung mit Ihrem Vorjahres-
verbrauch sowie dem durchschnittlichen 
Verbrauch unterschiedlich großer Haushalte 
vergleichen.

5 Rechnungsbetrag:

Ihre Bruttokosten incl. der im Rechnungs-
zeitraum aktuell gültigen Umsatzsteuer.

6 Ihre Abschlagszahlungen:

Dies ist die Summe der von Ihnen im 
Abrechnungszeitraum getätigten Abschlags-
zahlungen. Auf Seite 2 der Rechnung sind diese 
detailliert aufgeführt.  In den Abschlags-
zahlungen sind die monatlich gewährten 
staatlichen Entlastungen ab dem 01. Januar 
2023 bis zum Ende des Abrechnungszeitraums 
enthalten. In unserem Beispiel für die Monate 
Januar bis März. 
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Forderung / Guthaben:

Dieser Betrag weist entweder eine von Ihnen 
noch zu leistende Zahlung oder gibt ein von 
meine StadtEnergie an Sie zu erstattendes 
Guthaben aus.

Das Wichtigste im Überblick
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Fälligkeit und Zahlungsart:

Hier steht die relevante Bankverbindung und 
wann die Forderung oder das Guthaben fällig 
wird. Weiterhin ist ersichtlich, ob per SEPA-
Lastschrift abgebucht oder überwiesen werden 
soll.
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Neuer monatlicher Abschlagsbetrag:

Hier teilen wir Ihnen Ihren zukünftigen 
monatlichen Abschlag mit. Grundlage für die 
Festlegung sind Ihr Jahresverbrauch und die 
jeweils aktuellen Preise. Die Fälligkeitstermine 
finden Sie detailliert auf Seite
2 Ihrer Rechnung.
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Entlastungen aus Preisbremsengesetze:

Hier finden Sie die staatlich gewährten 
Entlastungen ab Ende des Abrechnungs-
zeitraums bis zum Datum der Rechnungs-
stellung.

Entlastung EWSG Dezember 2022:

Aufgrund gestiegener Energiekosten hat der 
Staat Ihnen eine Einmalzahlung im Dezember 
2022 gewährt. Diese wurde berechnet anhand 
eines Zwölftes des im September 2022 
prognostizierten Jahresverbrauchs multipliziert 
mit den im Dezember gültigen 
Preiskonditionen, ergänzt um den anteiligen 
Grundpreis.
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Ihre Kosten:

Hier zeigen wir Ihnen auf, welche Kosten im 
aktuellen Abrechnungszeitraum angefallen 
sind. Hierbei handelt es sich um Leistungen der 
meine StadtEnergie. Durch das Gesetz zur 
temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes 
auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz wird 
der Umsatzsteuersatz befristet vom 01.10.2022 
bis 31.03.2024 von 19 auf 7 Prozent gesenkt.

Ihre Abschlagszahlungen:

Hier listen wir die von Ihnen geleisteten 
Abschlagszahlungen für den aktuellen 
Abrechnungszeitraum auf.

Forderung / Guthaben:

Der Rechnungsbetrag ergibt sich aus den 
angefallenen Kosten im Abrechnungszeitraum 
abzüglich der von Ihnen geleisteten 
Abschlagszahlungen.

Ihr zukünftiger Abschlag:

Die Höhe des künftigen Abschlags orientiert 
sich an dem zu erwartenden Energieverbrauch  
und den gültigen Preisen.

Fälligkeit der Abschlagszahlungen:

Pro Abrechnungsperiode erheben wir in der 
Regel 12 monatlich fällige Abschlags-
anforderungen. Diese werden zum letzten 
Werktag eines Monats fällig. Wegen 
Anpassungen am Rechnungsformular 
aufgrund der Preisbremsengesetze konnten 
manche Rechnung verzögert erstellt werden, 
daher können auch weniger 
Abschlagsanforderungen in der laufenden 
Abrechnungsperiode erhoben werden.

Ihre Kosten im Einzelnen
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3 Entlastung aus Preisbremse:

Dem Kunden aus unserem Beispiel steht ein 
monatliches Entlastungskontingent von 156,34 
EUR zu. Ende März wurde erstmalig dem 
Kunden die staatlichen Entlastungen 
gutgeschrieben, auch rückwirkend für die 
Monate Januar bis März. Der monatliche 
Abschlagsbetrag betrug ohne Entlastung 
360,00 EUR.  Mit den gewährten Entlastungen 
wurde der Abschlag vom 01.04.2023 
ausgeglichen. Die Differenz finden Sie unter der 
Gutschrift „Entlastungsbeträge Preisbremsen-
gesetze“. 

Entlastung EWSG Dezember 2022:

Aufgrund gestiegener Energiekosten hat der 
Staat Ihnen eine Einmalzahlung im Dezember 
2022 gewährt. Diese wurde berechnet anhand 
eines Zwölftes des im September 2022 
prognostizierten Jahresverbrauchs multipliziert 
mit den im Dezember gültigen 
Preiskonditionen, ergänzt um den anteiligen 
Grundpreis.
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Entlastungsbetrag Gas:

Hier finden Sie die Summe der bisher seit dem 
1. Januar 2023 gewährten Entlastungen bis 
zum Datum der Rechnungsstellung.
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Ihre Gasrechnung

Die Gaszählernummer:

Diese identifiziert Ihren Gaszähler genau; sie 
befindet sich auf der Vorderseite Ihres Zählers, 
welcher sich zumeist im Keller, in Ihrer 
Wohnung oder Treppenhaus befindet. Der 
Gaszähler misst das Betriebsvolumen des 
durchströmenden Erdgases.

Ihr Produkt:

Hier finden Sie die aktuelle Produkt-
bezeichnung zu Ihrem gewählten Tarif.
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Ermittlung Ihres Gasverbrauchs:

Ihr Gasverbrauch errechnet sich aus den 
Zählerständen am Anfang und Ende Ihres 
Abrechnungszeitraums.  Aufgrund von Preis-
anpassungen oder Zwischenablesungen in 
einem Abrechnungszeitraum können auch 
mehrere Zählerstände hier ausgewiesen 
werden. Gerne können Sie auch Ihre 
Zählerstände über unser Kundenportal an uns 
übermitteln.

Ihre Gaskosten:

Ihr Gasverbrauch wird mit den während des 
Abrechnungszeitraums gültigen Preisen 
abgerechnet. Gab es im Abrechnungs-zeitraum 
Preisänderungen, werden sie hier separat und 
transparent ausgewiesen.

Gasverbrauch im Vergleich:

Damit Sie Ihren Gasverbrauch besser 
einschätzen können, haben wir Ihnen die 
Durchschnittsverbräuche verschiedener 
Kundengruppen hier mit ausgewiesen. 
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Die Marktlokation:

Diese bezeichnet den Ort im Versorgungsnetz, 
an dem die Energie verbraucht bzw. erzeugt 
wird. Mit dieser kommunizieren 
Energieanbieter und Netzbetreiber um Daten, 
wie z.B. Ihre Zählerstände auszutauschen.

Thermische Abrechnung:

Da Erdgas ein Naturprodukt ist, kann der 
Energieinhalt des Erdgases sowie die örtlichen 
Gegebenheiten verschieden sein. Die 
Energiewirtschaft hat ein Abrechnungs-
verfahren entwickelt, um eine genaue für alle 
Kunden identische Berechnungsgrundlage zu 
erstellen. Hierzu wird ein Faktor herangezogen. 
Gebildet wird er aus dem Brennwert (also dem 
Energiegehalt des Erdgases) und der 
Zustandszahl, die sich aus der Höhenlage Ihres 
Zählers, dem Gasdruck und der Gastemperatur 
ergibt. Für den Faktor werden die Zustandszahl 
und der Brennwert miteinander multipliziert. 
Wiederum multipliziert mit dem 
Betriebsvolumen (also Ihr Verbrauch in m³)  
ergibt dies den thermischen Verbrauch in kWh, 
welchen Sie in Ihrer Abrechnung finden.
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CO2-Bepreisung:

Ziel der Bepreisung ist es, Anreize für den 
Kilmaschutz zu schaffen, indem klima-
schädliches Heizen teurer wird. Beziehen Sie 
bei uns ein Biogasprodukt, wird für den 
biogenen Anteil Ihres Gasverbrauches in Höhe 
von 10 Prozent kein CO2-Preis erhoben.
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Ihre Gasrechnung

Gasspeicherumlage:

Die Einführung von Mindestfüllständen für 
Gasspeicheranlagen zielt darauf ab, die 
Versorgungssicherheit in Deutschland zu 
gewährleisten. Es handelt sich dabei um einen 
gesetzlichen Auftrag. Priorität liegt wie 
erwähnt auf der Versorgungssicherheit. Die 
Preise der dafür beschafften Mengen stehen an 
zweiter Stelle. Die ggf. daraus resultierenden 
Mehrkosten werden auf alle Endverbraucher 
gewälzt.

Ermittlung des Rechnungsbetrags:

Hier sehen Sie die für die Marktlokation 
angefallenen Gaskosten, sowie Ihre für diesen 
Vertrag bezahlten Abschläge während des 
Abrechnungszeitraums, gewährte Entlast-
ungen aus dem Preisbremsengesetz, die 
Entlastung aus dem Dezember-Sofort-
hilfengesetz, als auch die sich daraus 
ergebende Endsumme.
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Information zu Ihren Entlastungen:

Über die Höhe und den Umfang der vom Bund 
gewährten staatlichen Entlastung aus dem 
Preisbremsengesetz haben wir Sie bereits im 
März 2023 über ein Anschreiben ausreichend 
informiert. Hier fassen wir nochmals alle 
wichtigen Daten für Sie zusammen.
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Temporäre Absenkung der Umsatzsteuer:

Der Umsatzsteuersatz wurde temporär für den 
Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31.März 
2024 von 19% auf 7% abgesenkt.
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Weitere Informationen
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Hinweise zu Ihrem Gasvertrag:

Hier informieren wir Sie über die aktuell 
gültigen Vertragskonditionen, Vertragslaufzeit 
und Kündigungsfrist.

1

2
Gas-Netzentgelt:

Damit wir Sie sicher und zuverlässig mit Erdgas 
versorgen können, betreibt der Netzbetreiber 
ein Versorgungsnetz. Für die Nutzung der 
Infrastruktur erhebt dieser ein Netzentgelt. 
Auch der Messstellenbetreiber erhebt für die 
Nutzung der Infrastruktur und seine 
Dienstleistung ein Entgelt. Diese 
Preisbestandteile sind in Ihrem Gaspreis 
enthalten. 
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